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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/20/14950
öffentlich
19.11.2020
Tech, Mareen

Beschluss zur Trägerschaft der Schulsozialarbeiterstelle an der 
Grundschule Ostseebad Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senio-
ren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen

Sachverhalt:
Die Verwaltung hat erneut für das Jahr 2021 einen Antrag auf Personalkostenzuschuss für 
die Stelle der Schulsozialarbeit an der Grundschule Boltenhagen beim Landkreis Nordwest-
mecklenburg gestellt.
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises wird Ende November/Anfang Dezember über 
den Antrag entscheiden.

Vorbehaltlich einer Zusage durch den Landkreis, wurde empfohlen in der Zwischenzeit 
folgende Sachverhalte zu klären bzw. bereits in die Wege zu leiten:

1. Soll die Trägerschaft über die Gemeinde oder ein freien Träger übernommen wer-
den?

2. Sofern die Stelle über einen freien Träger umgesetzt werden soll, muss die Träger-
schaft über ein eingeschränktes Interessenbekundungsverfahren vorbehaltlich der 
Zusage der Förderung durch den Landkreis ausgeschrieben werden.

3.  Planung entsprechender Sachmittel für den Haushalt 2021 

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen empfiehlt vorbehaltlich einer Zusage durch den Landkreis, 

Variante 1:
Den Schulsozialarbeiter zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen einzustellen.

Variante 2:
Die Stelle des Schulsozialarbeiters in Trägerschaft eines freien Trägers zu vergeben. Der 
Bürgermeister der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird ermächtigt, ein eingeschränktes 
Interessenbekundungsverfahren vorbehaltlich der Zusage der Förderung durch den Land-
kreis auszuschreiben. Die Ergebnisse der Ausschreibung werden den Gremien zur Entschei-
dung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen

Anlagen:
keine
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